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Link-Tipp

Weitere Informationen zu E-Government 
in Österreich:
• www.cio.gv.at
Weitere Links finden Sie unter www.kommune21.de.

Österreich

Alpine Avantgarde
Österreich ist in den letzten Jahren zu einem elektronischen Vorzeigeland geworden. Im 
E-Government Benchmarking der Europäischen Kommission zählt Österreich zusammen 
mit Schweden zu den am weitesten entwickelten Ländern.

Neue Informations- 
und  Kommunika -
t ionstechnologien 

(IKT) haben Leben und Arbeiten 
in den letzten Jahren massiv verän-
dert. Für eine moderne Verwaltung 
sind elektronische Services daher 
eine logische Konsequenz. E-Go-
vernment hat als Zielgruppe alle 
Bürger, Unternehmer, Interessen-
vertretungen und die Verwaltung 
selbst. Gerade im Back Office bie-
tet Prozessautomation ein hohes 
Potenzial für Effizienzsteigerung. 
Ausgehend von den Empfehlun-
gen der Task Force „E-Austria in 
eEurope“ wurde im Juni 2001 das 
IKT-Board per Ministerratsbe-
schluss eingerichtet und damit die 
Grundlage für eine übergreifende 
Koordination der IKT-Planungs-
tätigkeiten für den Bund und eine 
strukturierte Zusammenarbeit mit 
den Ländern, Städten und Gemein-
den geschaffen.

Zur flächendeckenden Umset-
zung wurde mit dem Regierungs-
programm 2003 in Österreich eine 
E-Government-Offensive gestartet. 

von Christian Rupp

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, 
als Vorsitzender der E-Government-
Plattform, bildet gemeinsam mit 
Ministern, Landeshauptleuten und 
den Präsidenten von Städtebund, 
Gemeindebund, Wirtschaftskam-
mern, Sozialversicherungsträgern, 
dem Bundeskomitee der Freien Be-
rufe, sowie dem Chief Information 
Officer des Bundes und einem eige-
nen Exekutivsekretär des Bundes 
für E-Government die politische 
Ebene, um die Zielsetzungen der 
E-Government-Aktivitäten festzu-
legen, für eine effiziente Gesamt-
koordination zu sorgen und eine 
umfassende Fortschrittskontrolle 
der E-Government Roadmap zu 
gewährleisten.

Für die konkrete Realisierung 
der Vorhaben sorgt das E-Coope-
ration Board, welches die Verant-
wortungen für die Ausarbeitung 
von Umsetzungsplänen in den 
verschiedenen E-Government-Be-
reichen festlegt. Die E-Government 
Roadmap umfasst alle nationalen, 
regionalen und lokalen Projekte 
im Bereich E-Government – von 
internen Verwaltungsprojekten 
über Bürgerprojekte und Unter-
nehmerservices bis zu gesetzlichen 
Rahmenbedingungen.

Das  E-Government-Gesetz 
(E-GovG), welches Anfang März 

2004 in Kraft getreten ist, bildet 
die Rechtsgrundlagen für den elek-
tronischen Verkehr mit öffentlichen 
Stellen. Im Mittelpunkt steht die 
Bürgerkartenfunktion (elektroni-
sche Signatur), durch welche in 
Verbindung mit einem bereichs-
spezifischen Personenkennzeichen 
der Nachweis der eindeutigen 
Identität des Einschreiters und der 
Authentizität eines elektronischen 
Anbringens sichergestellt wird. 
Daneben sind elektronische Zu-
stellung und Dokumentenregister 
ebenfalls wichtige Bereiche im 
E-GovG. Dadurch gibt es bei allen 
Einsatzmöglichkeiten ein hohes Si-
cherheits- und Datenschutzniveau. 
Elektronische Dokumente von Be-
hörden wie zum Beispiel Bescheide 
werden elektronisch mit der Amts-
signatur versehen. Damit kann die 
Echtheit der Dokumente geprüft 
werden. Die Amtssignatur ist mit 
einer Wort-Bildmarke (Logo) der 
jeweiligen Behörde versehen.

Im Zuge der Einführung elektro-
nischer Signaturen im E-Govern-
ment mussten einfach einsetzbare 
Basisdienste und Basismodule, die 
sichere E-Government-Online-An-
wendungen garantieren, entwickelt 
werden. Diese „Module für Online-
Applikationen“ (MOA) ermöglichen 
das Erstellen und das Überprüfen 
von elektronischen Signaturen so-
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wie das Identifizieren von Personen 
oder die Einbindung elektronischer 
Bezahlfunktionen. Die MOA ste-
hen allen Verwaltungsebenen und 
der Wirtschaft als Werkzeug zur 
Umsetzung von sicherem E-Go-
vernment auf Open-Source-Basis 
frei zur Verfügung. Durch Koope-
rationen mit der Wirtschaft werden 
bis Ende 2006 alle Bankkarten 
(Maestro mit a-sign premium) und 
alle Gesundheitskarten (eCard) 
automatisch mit einer Bürgerkar-
tenfunktion ausgestattet sein. Aber 
auch Dienstausweise der Behörden, 
Schüler- und Studentenausweise, 
sowie Mitarbeiter- oder Mitglie-
derkarten verwenden sukzessive 
diese Funktion. Ebenso ist der erste 
Mobilfunkbetreiber bereits mit der 
Bürgerkartenfunktion am Handy 
gestartet.

Genauso wie beim traditionellen 
Amtsweg können auch bei elektro-
nischen Behördenwegen Kosten 
anfallen. Damit diese bequem und 
unkompliziert gleich elektronisch 
bezahlt werden können, wurde in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
ein gemeinsamer Zahlungsstandard 
entwickelt. Dieser ermöglicht die 
Einbindung von Zahlungsvorgän-
gen in Online-Verfahren. Die Zah-
lung selbst kann damit neben Kre-
ditkarten oder Mobiltelefon auch 
über Online-Banking erfolgen.

Behördliche Dokumente sollen 
bei elektronischen Verfahren über 
einen Zustelldienst auch elektro-
nisch zugestellt werden. Dieser 
hält die Behördendokumente für 
die registrierten Nutzerinnen und 

Nutzer bereit und verständigt sie 
über neu eingetroffene Sendungen. 
Das Abholen eingeschriebener 
Briefe vom Postamt wird damit der 
Vergangenheit angehören. Darüber 
hinaus kann dieser Dienst auch von 
der Wirtschaft in Anspruch genom-
men werden. Der Zustellnachweis 
garantiert beiden Seiten, dem 
Empfänger wie auch dem Absen-
der, dass die Zustellung tatsächlich 
erfolgt ist.

Nutzer von E-Government erwar-
ten auch ein einheitliches Erschei-
nungsbild von 
Fo r m u l a r e n . 
Diese Erwar-
tungen werden 
durch den For-
mular-Stylegui-
de erfüllt, der 
gemeinsam von 
Bund, Ländern, 
S t ä d t e n  u n d 
Gemeinden er-
arbeitet wurde. 
Der Styleguide 
sorgt nicht nur 
für eine einheit-
l iche Gestal -
tung, sondern auch für einen barrie-
refreien Zugang zu den Formularen. 
Web-Inhalte sollen allen Menschen 
durch die Einhaltung der Leitlinien 
der Web Accessibility Initiative 
(WAI) zugänglich gemacht werden. 
Älteren und behinderten Personen 
soll der Weg zum Internet erleichtert 
werden, indem der Zugang ihren 
Bedürfnissen angepasst wird. Das 
E-Government-Gesetz sieht daher 
vor, dass sämtliche behördlichen In-
ternet-Auftritte spätestens bis zum 
1. Januar 2008 internationale Stan-
dards über die Web-Zugänglichkeit 
auch hinsichtlich des barrierefreien 
Zugangs für behinderte Menschen 
einhalten müssen.

Für die Erlangung des österreichi-
schen E-Government-Gütesiegels 
ist dies bereits heute notwendig. 
Unternehmen und Verwaltungs-
einheiten, welche die anerkannten 
und geprüften österreichischen 
E-Government-Standards und 
Technologien einsetzen, können 
das kostenfreie Gütesiegel bean-
tragen. Es soll Bürgerinnen und 
Bürgern die strategiekonforme 
Umsetzung von E-Government 
signalisieren und das Vertrauen in 
E-Government stärken. Die Verlei-
hung des Gütesiegels bildet damit 

den Schlusspunkt auf dem Weg zu 
einem sicheren und vertrauenswür-
digen E-Government.

Damit ein Zugang zum E-Govern-
ment auch an öffentlichen Plätzen 
möglich ist, wird in Kooperation 
mit der Wirtschaft der Internet-Zu-
gang für E-Government (Websites 
mit der Domain .gv.at) an etwa 400 
WLAN-Hot-Spots und bei rund 
3.000 Multimedia-Telefonsäulen in 
ganz Österreich kostenlos ermög-
licht. Als Anlaufstelle für Behörden-
angebote fungiert das Portal www.
help.gv.at. Der virtuelle Amtshelfer 
ist nach dem Lebenslagenprinzip 
aufgebaut. Damit lassen sich sämt-

Die elektronische Signatur auf der Gesundheitskarte.* 



* Josef Kandlhofer, Generaldirektor des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungs-
träger, überreichte die eCard an Bundes-
kanzler Wolfgang Schüssel (rechts).
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liche benötigten Informationen und 
Formulare der Verwaltung einfach 
und schnell finden. Nach dem 
One-Stop-Shop-Prinzip, das heißt 
eine virtuelle Anlaufstelle für alle 
Angelegenheiten, können dadurch 
unnötige Behördenwege und Zeit 
gespart werden. Nach Herantreten 
der Bürger an das virtuelle Amt 
werden die eingeleiteten Verfahren 
verwaltungsintern automationsun-
terstützt an die zuständigen Stellen 
verteilt. Die Erledigung wird vom 
elektronischen Zustellservice an 
die Bürgerin und den Bürger wei-
tergeleitet. Help bietet Ausländern 
und EU-Bürgern, die in Österreich 
leben und arbeiten, Informationen 
zu den wichtigsten Amtswegen und 
Lebenssituationen in englischer, 
slowakischer, slowenischer, tsche-
chischer, italienischer und ungari-
scher Sprache an. Help wurde nach 
den WAI-Leitlinien gestaltet und 
von der Europäischen Kommission 
mit dem eEurope Award 2003 als 
führende E-Government-Anwen-
dung in Europa ausgezeichnet. 
Rund 300.000 Kunden rufen pro 
Monat über zehn Millionen Infor-
mationsseiten ab.

Zur Steigerung der Effizienz der 
internen Verwaltungsabläufe wurde 
auf Bundesebene, in allen Bundes-
ministerien und nachgeordneten 
Dienststellen, der Elektronische Akt 
(ELAK) eingesetzt, und damit die 
herkömmlichen Papierakte abgelöst. 
Alle Bundesministerien wurden mit 
der gleichen Standard-Software der 
Firma Fabasoft für das Aktenwesen 
ausgestattet. Die Verwendung des 
ELAK führt zur weitgehenden Au-
tomatisierung der Verwaltungspro-
zesse und ermöglicht den reibungs-
losen behördeninternen Datenaus-
tausch. Auf Kundenseite führt der 
Elektronische Akt zu rascheren 

Erledigungszeiten. Auskünfte kön-
nen zügiger erteilt werden, da der 
ELAK einen schnelleren Zugriff auf 
Akten und damit eine effizientere 
Recherche erlaubt.

Das zentrale Melderegister 
(ZMR) wurde bereits Anfang 2002 
eingeführt. Alle Meldedaten wer-
den dezentral von den Gemeinden 

gewartet und zentral in einem ein-
zigen Register geführt. Ein einein-
deutiges Adressregister sowie ein 
Gebäude- und Wohnungsregister 
unterstützen elektronisch das ZMR 
und andere Register.

Die Zusammenarbeit zwischen 
der föderalen, regionalen und 
lokalen öffentlichen Verwaltung 
manifestiert sich im Portalverbund. 
Es handelt sich um einen Zusam-
menschluss von Verwaltungsporta-
len, der die gemeinsame Nutzung 
von verwaltungsinternen Diensten 
innerhalb der Verwaltung erlaubt 
und zu einer rascheren Abwicklung 
von Behördenverfahren führt. Jede 

Behörde, die am Verbund teilnimmt, 
bringt ihre Datenbanken ein, auf die 
jeder Verbundteilnehmer je nach 
Zugriffsrechten zugreifen kann. 
Sämtliche E-Government taugli-
chen Organisationsregister werden 
in den Portalverbund eingebracht 
werden. Dadurch können unter 
Einhaltung der Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes Aktenläufe be-
schleunigt und vereinfacht werden.

Seit 1996 bieten immer mehr 
innovative Gemeinden in Koo-
peration mit Bund und Ländern 
elektronische Services an. Auch 
die Nutzung von elektronischen 
Diensten der Verwaltung ist enorm 
gestiegen. Rund 60 Prozent der Be-
völkerung und über 90 Prozent der 
Unternehmen nutzen in Österreich 
das Internet. Ende 2004 haben laut 
der Marktforscher der Firma Fessel-
GfK 51 Prozent der Internet-Nutzer 
E-Government-Informationen ab-
gerufen (im Vergleich: 43 Prozent 
Anfang 2004), 44 Prozent Formu-
lare heruntergeladen (31 Prozent 
Anfang 2004, Steigerung um 42 
Prozent) und 32 Prozent Anträge 
vollständig elektronisch abgewi-
ckelt (19 Prozent Anfang 2004, 
Steigerung um 70 Prozent).

Österreich ist in den letzten 
Jahren zum elektronischen Vor-
zeigeland für viele andere Staaten 
geworden. Die Europäische Kom-
mission veröffentlichte im März 
2005 das fünfte Benchmarking der 
Basisdienste im E-Government. 
Die Studie von Capgemini wurde 
in 25 Mitgliedsstaaten plus Island, 
Norwegen und Schweiz durchge-
führt. Die am meisten entwickel-
ten Länder (über 80 Prozent der 
Dienste online) sind Schweden und 
Österreich gefolgt von England, 
Irland und Finnland. Bei den voll-

Multimedia-Station: E-Government gratis.
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ständig elektronischen Angeboten 
sind Schweden und Österreich die 
einzigen Länder, welche die 70-Pro-
zent-Schwelle durchbrochen haben 
(siehe S.18).

Kundenorientierung, Effizienz, 
Geschwindigkeit und Transparenz 
gehören zu den neuen Merkmalen 
einer virtuellen Verwaltung. An-
fang der 90er-Jahre hat die öster-
reichische Justiz ein elektronisches 
Grundbuch, Mahnverfahren und 
Firmenbuch aufgebaut. Der elektro-
nische Rechtsverkehr ist als Kom-
munikationsmittel mit den Parteien 
in der Verfahrensordnung gleich-
berechtigt mit dem auf Papier. Die 
elektronische Ediktsdatei umfasst 
Insolvenzen, Versteigerungsedikte 
von Liegenschaften und Fahrnissen, 
Eigentümersuche im Strafverfahren 
sowie Firmenbuchveröffentlichun-
gen. Auch sind Listen der Gerichts-
Sachverständigen und Gerichtsdol-
metscher online abrufbar.

Der Gesetzeswerdungsprozess 
zwischen Ministerien und Par-
lament wird seit 2004 komplett 
elektronisch abgewickelt. Das 
Rechtsinformationssystems der 
Republik Österreich, das vom 
Bundeskanzleramt seit 1997 im In-
ternet zur Verfügung gestellt wird, 
bietet die Suche in Bundes- und 
Landesrecht, Bundes- und Landes-
gesetzblätter, Gemeinderecht und 
Judikatur. Bereits seit 1998 nutzen 
berufsmäßige Parteienvertreter wie 
Wirtschaftstreuhänder, Notare und 
Rechtsanwälte über FINANZOnline 
den elektronischen Zugang zu den 
Daten ihrer Klienten. Im Jahr 2003 
wurde dieser Service für alle Bürger 
und Unternehmer geöffnet. Das An-
gebot reicht von der elektronischen 
Übermittlung der Arbeitnehmer-
veranlagung oder Familienbeihilfe 

über die Kommunalsteuer bis hin 
zu Einkommen-, Umsatz- und Kör-
perschaftsteuer.

Im Auftrag der Bundesregierung 
hat die Bundesbeschaffung im Jahre 
2004 das Thema der vollständigen 
elektronischen Abwicklung nach 
dem Bundesvergabegesetz (eTen-
dering) abgeschlossen. Gemein-
sam mit der bereits existierenden 
Vergabeplattform von auftrag.at 
und lieferanzeiger.at wurde eine 
rechtskonforme Lösung entwickelt 
und die Praxistauglichkeit getestet. 
Mittlerweile kann die Lösung auch 
von anderen ausschreibenden Stel-
len in Form eines ASP-Modells (Ap-
plication Service Providing) genutzt 
werden. Technisch wurde eine nut-
zerfreundliche, rechtskonforme, si-
chere und nachvollziehbare Lösung 
unter Einsatz der digitalen Signatur 
gefunden. Vom elektronischen Pro-
jektauftrag bis zum rechtskräftigen 
Zuschlag im Zuge der vollelektro-
nischen Vergabe können sämtliche 
Transaktionen an der Schnittstelle 
zwischen Auftraggeber und Bieter 
elektronisch abgewickelt werden.

Die österreichischen E-Govern-
ment-Lösungen setzen auf offene 
zukunftsorientierte Standards, 
garantieren Nachhaltigkeit und 
internationale Kompatibilität. Das 
österreichische Erfolgsrezept ist 
eine klare strategische Ausrichtung 
gepaart mit einer Kooperation von 
Bund, Ländern, Städten, Gemein-
den und der Wirtschaft bei der Um-
setzung von E-Government. Nur 
damit lässt sich ein Mehrwert beim 
Kunden generieren und ein Return 
on Investment in der Verwaltung 
und Wirtschaft erzielen.

Christian Rupp ist Exekutivsekretär 
E-Government des Bundes in Wien.
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